
Nochmals klar ausgespro-
chen hat der Oberste Ge-
richtshof, wie ein entspre-
chender Invaliditätsgrad 

zu bestimmen ist.
Dieser bestimmt sich nicht an der 
Arbeitsunfähigkeit am bisherigen 
Arbeitsplatz, sondern nach der 
durch einen körperlichen oder geis-
tigen Gesundheitsschaden als Folge 
von Krankheit (oder als Folge auch 
anderer Umstände) verursachten, 
voraussichtlich bleibenden oder län-
gere Zeit dauernden Erwerbsunfä-
higkeit. Massgebend ist somit der 
Verlust von Erwerbsmöglichkeiten 
auf den in Betracht kommenden aus-
geglichenen Arbeitsmarkt. Die wirt-
schaftliche Verwertbarkeit der ver-
bliebenen Leistungsfähigkeit der 
versicherten Person ist der entspre-
chende Bewertungsmassstab.
Auf dieser Grundlage ist eben der In-
validitätsgrad zu berechnen.
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